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Grundstücksveräußerungen 
gemäß § 90 der Gemeindeordnung 

Zulassung einer allgemeinen Ausnahme gemäß § 86 
Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung 

Allgemeinverfügung des Ministeriums des Innern 
für die Landkreise und die kreisfreien Städte 

im Land Brandenburg 
sowie 

die der Aufsicht des Innenministeriums unterliegenden 
Zweckverbände im Land Brandenburg 

Vom 17. Mai 2005 

I. 

Hiermit wird gemäß § 86 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung 
in Verbindung mit § 63 Abs. 1 der Landkreisordnung und § 8 
Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit ab
weichend von dem Verbot des Satzes 1 im Wege einer Ausnahme 
zugelassen, dass Grundstücke und Erbbaurechte der kreisfreien 
Städte, der Landkreise und der der Aufsicht des Ministeriums 
des Innern unterliegenden Zweckverbände bei ihrer Veräuße
rung zur Finanzierung des Kaufpreises und von Investitionen 
mit Grundpfandrechten zugunsten eines Kreditinstitutes, das 
eine Erlaubnis gemäß dem Gesetz über das Kreditwesen1 in der 
jeweils gültigen Fassung besitzt, belastet werden, wenn in der 
Grundpfandrechtsbestellungsurkunde folgende Bestimmungen 
wiedergegeben werden: 

1.	 Der Grundpfandrechtsgläubiger darf das Grundpfandrecht 
nur insoweit als Sicherheit verwerten oder behalten, als er 
tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die Kauf
preisschuld des Käufers geleistet hat. Alle weiteren Zweck
bestimmungserklärungen, Sicherungs- und Verwertungs
vereinbarungen innerhalb oder außerhalb der Urkunde gel
ten erst, nachdem der Kaufpreis vollständig bezahlt ist, in je
dem Fall ab Eigentumsumschreibung. Ab diesem Zeitpunkt 
gelten sie für und gegen den Käufer als neuen Sicherungs
geber. 

2.	 Der Käufer tritt alle Ansprüche auf Auszahlung des Dar
lehens bis zur Höhe des Kaufpreises an den Verkäufer ab 
und weist den Grundpfandrechtsgläubiger unwiderruflich 
an, aus dem Darlehen zunächst den Kaufpreis an den Veräu
ßerer oder auf ein Notaranderkonto zu zahlen. 

3.	 Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der Grund
pfandrechtsbestellung keinerlei persönliche Zahlungsver
pflichtungen. Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer 
von allen Kosten und sonstigen Folgen der Grundpfand
rechtsbestellung freizustellen. 

In Fällen der Belastung von Grundstücken, die nur hinsichtlich 
einer katastermäßig noch nicht erfassten Teilfläche von der Ver
äußerung betroffen sind, ist zusätzlich folgende Bestimmung in 
die Urkunde aufzunehmen: 

Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), zuletzt geändert durch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3610) 

Der Grundpfandrechtsgläubiger verpflichtet sich unwiderruf
lich, die nicht veräußerte Teilfläche des Grundstückes unver
züglich nach Fortführung des Liegenschaftskatasters auflagen
frei aus der Haftung zu entlassen und bis zu diesem Zeitpunkt 
keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen vorzunehmen. 

II. 

Wird in dem Veräußerungsgeschäft durch den Verkäufer eine 
Vollmacht zur Grundpfandrechtsbestellung erteilt, sind darin die 
unter Abschnitt I genannten Bestimmungen im Wortlaut vorzu
schreiben oder in anderer geeigneter Weise vorzugeben. 

Eine Anzeigepflicht gegenüber der Kommunalaufsicht besteht 
hinsichtlich der Erteilung von Belastungsvollmachten nicht. 

Im Auftrag 

(Landessiegel) 

Hoffmann 

Grundstücksveräußerungen gemäß § 90 
der Gemeindeordnung 

Zulassung einer allgemeinen Ausnahme gemäß § 86 
Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung 

Runderlass in kommunalen Angelegenheiten, 

Ministerium des Innern, Nr. 3/2005 


Vom 17. Mai 2005


Der Runderlass in kommunalen Angelegenheiten, Ministerium 
des Innern, Nr. 12/2001 vom 16. November 2001 (ABl. S. 874) 
wird aufgehoben. 

Errichtung der Encourager-Stiftung 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 17. Juni 2005 

Auf Grund von § 13 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran
denburg (StiftGBbg) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 150) wird 
hiermit die Anerkennung der „Encourager-Stiftung“ mit Sitz in 
Wittstock/Dosse öffentlich bekannt gemacht. 

Die Stiftung ist eine Förderstiftung. Ihr Zweck wird insbesonde
re durch die Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirch
licher Zwecke durch die Förderung und Unterstützung verschie
dener Projekte christlich geprägter und als gemeinnützig an
erkannter Einrichtungen und Hilfsorganisationen verwirklicht. 

1 
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Die Stiftung verwirklicht ausschließlich und unmittelbar ge
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstig
te Zwecke“ der Abgabenordnung. 

abweichende Regelungen der Landesregierung oder nach
folgend eine abschließende Vertretungsregelung getroffen 
sind. 

Die gemäß § 4 Abs. 1 StiftGBbg zuständige Verwaltungsbehör- 2. In Verwaltungsangelegenheiten (insbesondere Personal, Or
de für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land Bran- ganisation, Haushalt, IT-Angelegenheiten, Innerer Dienst) 
denburg, das Ministerium des Innern, hat die Anerkennungs- werden das Landesumweltamt, das Landesamt für Land
urkunde am 17. Juni 2005 erteilt. wirtschaft, Verbraucherschutz und Flurneuordnung und das 

Landeslabor Brandenburg gerichtlich und außergerichtlich 
durch ihre Verwaltungsabteilungsleiter/Abteilungspräsiden-
ten als ständige Vertreter der Präsidenten beziehungsweise 
des Direktors des Landeslabors vertreten. 

Allgemeinverfügung des Ministers für	 Die ständigen Vertreter haben in Verwaltungsangelegenhei-
Ländliche Entwicklung, Umwelt	 ten von grundsätzlicher Bedeutung die Präsidenten bezie

und Verbraucherschutz hungsweise den Direktor des Landeslabors vor einer Ent
zur Vertretung der Behörden und Einrichtungen scheidung zu beteiligen. 

im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 3. Die Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Bekanntma-

Verbraucherschutz chung im Amtsblatt für Brandenburg folgenden Tag als be
kannt gegeben. Sie ist im Internet zu veröffentlichen. 

Vom 23. Mai 2005 

Potsdam, den 23. Mai 2005 
Ich verfüge: 

1.	 Die Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Dr. Dietmar Woidke 
Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Ver
braucherschutz werden gerichtlich und außergerichtlich Minister für Ländliche Entwicklung, 
durch die jeweiligen Behördenleiter vertreten, soweit nicht Umwelt und Verbraucherschutz 
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